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Erklärung über das Vorliegen einer lnsidereigenschaft

Bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, ehemals volkseigenes Vermögen zu privatisieren, hat die
BWG ein Höchstmaß an Objektivität und Transparenz zu gewährleisten.

Deshalb werden Rechtsgeschäfte der BWG mit so genannten lnsidern einer zusätzlichen
internen Prüfung untezogen.

Als lnsider werden Personen betrachtet, die direkt aufgrund ihrer Tätigkeit oder aus anderen
Gründen nicht allgemein zugängliche Kenntnisse über Vermögenswerte oder den Privatisie-
rungsprozess der BWG erlangt haben oder erlangen können.

Wie ein lnsider werden auch Personen aus dessen persönlichem oder geschäftlichem Le-
bensumfeld betrachtet.


